
Beabsichtigte Änderungen – Ril 402.0203 (betrieblich-
technisches Regelwerk) synoptische Darstellung – für NBN 

2024 und INB 2025 

 

 

 
 

Abschn./ 
Pkt 

Regelung alt Regelung neu Änderungsgrund/Anmerkungen 

Abschnitt 2 
Abs. 3 

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen 
 
Insbesondere folgende infrastrukturelle 
Rahmenbedingungen werden bekannt 
gegeben: 
 
- Bauzuschläge (Beispiel siehe 

402.0305A01), 
- Baubetriebliche Einschränkungen der 

Infrastruktur (BBEI),  
- Verkehrsartenmixe für 

Baumaßnahmen, die im Netzfahrplan 
bearbeitet werden, 

- Veränderungen der Infrastruktur mit 
Auswirkungen auf den Fahrplan, 

 
402.0203A01 
 
- Übergangszeiten in Knotenbahnhöfen 

(vgl. Anh. 1), 
 

 

Infrastrukturelle Rahmenbedingungen 
 
Insbesondere folgende infrastrukturelle 
Rahmenbedingungen werden bekannt 
gegeben: 
 
- Bauzuschläge (Beispiel siehe 

402.0305A01), 
- Baubedingtetriebliche Einschränkungen 

der Infrastruktur (BBEI),  
- Verkehrsartenmixe für Baumaßnahmen, 

die im Netzfahrplan bearbeitet werden (ab 
Netzfahrplan 2027 entfallend), 

- Veränderungen der Infrastruktur mit 
Auswirkungen auf den Fahrplan, 

 
402.0203A01 
 
- Übergangszeiten in Knotenbahnhöfen 

(vgl. Anh. 1), 
 

 
 
 
 
 
 
Harmonisierung zu Regelungen 
in Ril 402.0305 Abschnitt 7 
 
Der 2. Spiegelstrich „Baubedingte 
Einschränkungen der 
Infrastruktur“ entfällt in den INB 
2025 vollständig. 
 
Im Rahmen der Umsetzung von 
Anhang VII der Ril 2012/34 
müssen die Verkehrsartenmixe 
ab Netzfahrplan 2027 entfallen. 

Abschnitt 2 
Abs. 4 

Entwurf der Planungsparameter 
 
Der Entwurf der Planungsparameter wird 
spätestens 17,5 Monate vor 
Fahrplanwechsel an die Kunden der DB 
Netz AG versendet. Übrige EVU bzw. die ZB 
erhalten die Unterlagen auf Anfrage. Die 
EVU/ZB haben drei Wochen Gelegenheit 
zur schriftlichen Stellungnahme. Die DB 
Netz AG hat die Stellungnahmen zu prüfen 
und ggf. in den Planungen zu 
berücksichtigen, soweit die jeweiligen 
infrastrukturellen, betrieblichen und/oder 

Entwurf der Planungsparameter 
 
Der Entwurf der Planungsparameter wird 
spätestens 17,5 Monate vor Fahrplanwechsel 
an die Kunden der DB Netz AG versendet. 
Übrige EVU bzw. die ZB erhalten die 
Unterlagen auf Anfrage. Die EVU/ZB haben 15 
Arbeitstagedrei Wochen Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme. Die DB Netz AG 
hat die Stellungnahmen zu prüfen und ggf. in 
den Planungen zu berücksichtigen, soweit die 
jeweiligen infrastrukturellen, betrieblichen 

 
 
 
 
Harmonisierung zu Regelungen 
in Ril 402.0305 Abschnitt 7 
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Beabsichtigte Änderungen – Ril 402.0203 (betrieblich-
technisches Regelwerk) synoptische Darstellung – für NBN 

2024 und INB 2025 

 

 

technischen Gegebenheiten dies zulassen. und/oder technischen Gegebenheiten dies 
zulassen 

Abschnitt 2 
Abs. 6 

Aktualisierung 
 
Die aktualisierten Planungsparameter gibt 
die DB Netz AG spätestens 12 Monate vor 
dem Netzfahrplanwechsel bekannt.  

Die EVU/ZB haben zwei Wochen 
Gelegenheit zur schriftlichen 
Stellungnahme.  

Die DB Netz AG hat diese Stellungnahmen 
zu prüfen und ggf. noch in den Planungen 
zu berücksichtigen, soweit die jeweiligen 
infrastrukturellen, betrieblichen und/oder 
technischen Gegebenheiten dies zulassen. 

 
 

Aktualisierung 
 
Die aktualisierten Planungsparameter gibt die 
DB Netz AG spätestens 13 Monate vor dem 
Netzfahrplanwechsel bekannt.  

Die EVU/ZB habenzehn Arbeitstage zwei 
Wochen Gelegenheit zur schriftlichen 
Stellungnahme.  

Die DB Netz AG hat diese Stellungnahmen zu 
prüfen und ggf. noch in den Planungen zu 
berücksichtigen, soweit die jeweiligen 
infrastrukturellen, betrieblichen und/oder 
technischen Gegebenheiten dies zulassen. 

 

 
 
Harmonisierung zu Regelungen in 
Ril 402.0305 Abschnitt 7 
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